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REZESS BETREFFEND DIE ERBGUETER VON HANS JAKOB SUTER VON MURI

Von den [ zu Luzern ] versammelten Tagsatzungsgesandten der in den

Freien Aemtern regierenden Orte wurde dem dortigen Landvogt,

Hptm. Jakob Wirz von Obwalden , folgender Bescheid zuteil:

Man nehme zur Kenntnis , dass das väterliche Erbe von Hans Jakob



Suter , der zum neugl . Bekenntnis übergetreten und nach Zofingen

gezogen sei , von Landvogt [Johann ] Städelin , Wirz ' Vorgänger,

mit Arrest belegt worden sei . Aus diesem Grund hätten dann

[Schultheiss und Rat von ] Bern bei ihm , Wirz , interveniert und

die Herausgabe des Erbes verlangt . ^

Man beauftrage ihn , Wirz , daher , Bern anzufragen , ob es , falls
einer seiner Untertanen zum kath . Glauben übertrete und das Land

verlassen wollte , diesem allfällige Erbgüter gleichfalls ausfol¬

gen würde . Falle dessen Erklärung positiv aus , solle der Arrest

auf Suters Erbschaft aufgehoben und das betreffende Dokument

Berns sorgfältig aufbewahrt und den interessierten Orten bekannt

gemacht werden.
Kanzlei Luzern

1) Vgl. EA VI 1, 1260 Art . 220
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